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Blatt 1

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung der steuerlichen
Gewinnermittlung

lch habe auftragsgemäß die nachstehende steuerliche Gewinnerm ittlung

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie

Mecklenburg-Vorpom m ern e.V.

für das Geschäftsjahr vom 01.O1.2021 bis 31 J2.2021 unter Beachtung der steuerrechtlichen
Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstel-
lung waren die vorgelegten Aufzeichnungen und Unterlagen sowie die erteilten Auskünfte, die
ich auftragsgemäß nicht geprüft habe.

lch habe meinen Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteuer-
beraterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt.

Röbel/Müritz, den 1 1. Mai 2022



Blatt 2

GEWINNERMITTLUNG Einnahmen-Überschussrechoer vom 01.o1.2021 bis J1.12:021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

A. BETRIEBSEINNAHMEN

1. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche
Einnahmen

a) Weitere sonstige
betriebliche Einnahmen

3. Umsatzsteuer
a) Vereinnahmte Umsatzsteuer

sowie Umsatzsteuer auf
unentgeltliche Wertabgaben

SUMME BETRIEBSEINNAHMEN

B. BETRIEBSAUSGABEN

1. Materialausgaben
a) Waren, Rohstoffe und Hiffs-

stoffe einschließlich
Nebenkosten

b) BezogeneFremdleistungen

2. Personalausgaben
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben

3. Absetzung für Abnutzung (AfA)
a) AfA auf immaterielle

Wirtschaftsgüter
b) AfA auf bewegliche

Wirtschaftsgüter
c) AfA für geringwertige

Wirtschaftsgüter (GWG)

EUR

1 .136,07-
166.228.54

1.442.755,67
321.139.64

4.881,00

6.929,66

15.679.78

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

3.665,61

2.219.493,50

463,65-
126.096.09
125.632,44

1.369.489,34
303.087.37

1.672.576,71

5.585,85

6.013,91

34.839.12
46.438,88

27.633,29 33.042,10

2.191 .619,26 2.182.785,79

3.731,71

2.222.984,26

165.092,47

1.763.895,31

27.490,44

Ubertrag 266.506,04 374.845,47



Btatt 3

GEWf NNERMITTLUNG Einnahmen-Überschussrechr'ter vom 01.o1.zoz1 bis 31.12:e21

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
lntegration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Übertrag

4. Sonstige betriebliche Ausgaben
a) Raum- und sonstige Grund-

stücksausgaben (ohne
häusliches Arbeitszim mer)

aa) Miete/Pacht für Geschäfts-
räume und betrieblich
genutzte Grundstücke

ab) Sonstige Ausgaben für
betrieblich genutzte
Grundstücke (ohne Schuld-
zinsen und AfA)

b) Miete/Leasing für bewegliche
Wirtschaftsgüter

c) Beiträge, Gebühren,
Abgaben und Versicherungen

d) Tatsächliche Fahrzeugkosten
und andere Fahrtkosten
(Ohne Schuldzinsen und AfA)

da) Fahrzeugleasing
db) Kraftfahrzeugsteuern, Ver-

sicherungen und Maut
dc) Sonstige tatsächliche

Fahrtkosten ohne AfA
und Zinsen

e) Ausgaben für Werbung
und Geschäftsreisen

ea) Ausgaben für Werbung
eb) Ausgaben für Bewirtung
ec) Reisekosten Arbeitnehmer
f) Ausgaben für

Telekommunikation
g) Ausgaben für Fortbildung
h) Erhaltungsaufwendungen
i) Laufende EDV-Kosten
j) Ausgaben für Arbeitsmittel
k) Ausgaben für Rechts- und

Steuerberatung, Buchf ührung
l) Restbuchwert der ausge-

schiedenen An lagegüter
m) Weitere sonstige

betriebliche Ausgaben

60.628,71

18.236,76

7.383,42

5.733,O2

15.251,04

4.422,79

6.446,42

25.935,56
1.395,78
6.413,46

20.149,62
2.632,90

14.115,O2
4.881,71

15.662,90

10.980,63

11,00

17.121,90

266.506,04 374.845,47

55.745,90

16.226,33

LO22,19

4.587,81

13.197,60

3.276,99

3.559,60

31.109,23
880,60

't2.438,82

18.033,27
3.430,98
8.909,01
2.486,09

19.088,34

9.991,92

0,00

14.000,39

2s7.402,64- 266.506,04 112:332:,XtrUbertrag



Blatt 4

GEWINNERMITTLUNG Einnahmen-Überschussrechfler vom 01.o1.202't bis 81.12.2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Ubertrag

5. Zinsen und andere
Finanzausgaben

a) Ubrige Schuldzinsen

6. Umsatzsteuer
a) An das Finanzamt gezahlte

und ggf. verrechnete
Umsatzsteuer

SUM M E BETRIEBSAUSGABEN

C. BETRIEBLICHER GEWINN

D. STEUERLICHE GEWINNERMITTLUNG

1. Steuerliche Zurechnungen
a) Zuzüglich nicht abzugsfähige

Betriebsausgaben nach
S 4 Abs. 5, 5b und 7 EStc

aa) Nicht abzugsfähige Be-
triebsausgaben für Be-
wirtung nach g 4 Abs. 5
S. 1 Nr.2 ESIG

STEUERLICHER GEWINN

EUR

237.402,64-

0.00

Geschäftsjahr
EUR

266.506,04

Vorjahr
EUR

148.860,40
225.985,07-

237.402,64
13.48

225.999,55

3.665,61 0,00

2.197.546,47 2.070.646,58

25.437,79 148.846,92

418,73 264,18

_ir*r" 149.111,10



Blatt 5
ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Buchwert Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert
01 .01 .2021

31 .12.2021
EUR EUR EUR EUR EUR

0,00 4.88 t ,00

0,00 22.609,44

0,00 0,00

EUR

0,00 4.548,00

0,00 36.808,00

0,00 12.500,00

EUR

lmmaterielle Vermögens-
gegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Summe Anlagevermögen

7.081,00 2.348,00

14.667,00 44.761 ,44

12.500,00 0,00

0,00

11,00

0,00

34.248,00 47.109.44 11,00 0.00 27.490,44 0,00 53.856,00



KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2021 bis 31 .12.2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Geschäftsjahr
EUR

Blatt 6

Vorjahr
EUR

0,00
0,00

13,56
0,00

11.230,00
0,00

21.798.54
33.042,10

Konto Bezeichnung

Umsatzerlöse
1410 00 Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent
2430 00 Forderungsverluste
8200 00 Einnahmen Auslagenersatz
82OO 02 Einnahmen Schüler/Bidung
8200 03 Einnahmen Honorare/sonstige
8340 00 Erlöse 16% USt
8400 00 Erlöse 19% USt

Weitere sonstige
betriebliche Einnahmen

1520 00 Forderungen ggb. Krankenkasse aus MG
2660 00 Aufw./Erträge aus U m rechnungsdifferenzen
2709O0 Spenden
27 49 O0 Erstattungen AufwendungsausgleichsG
8605 00 Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig
8609 00 Einnahmen DKJS
8609 01 Einnahmen Bildungsministerium
8609 02 Einnahmen Freudenbergstiftung
8609 04 Einnahmen Erasmus Projekt
8609 05 Einnahmen Landkreis MSE
8609 07 Einnahmen LaGuS
8609 09 Einnahmen Amadeu Antonio Stiftung
8609 10 Einnahmen Weber Stiftung
8609 11 Einnahmen Medienanstalt Schwerin
8609'14 Einnahmen LFI
8609 15 Einnahmen Flickstiftung
8609 16 Einnahmen StadtWaren
8609 17 Einnahmen Bundesamt für Familie
8609 19 Einnahmen Landkreis Vorpommern-Greifswal
8609 20 Einnahmen Ehrenamtsstiftung
8609 21 Einnahmen Stadt Neubrandenburg
8609 23 Einnahmen Stadt Stettin
8609 24 Einnahmen Nordmetallstiftung
8609 99 Einnahmen diverse Zuwendungsgeber

Vereinnahmte Umsatzsteuer
sowie Umsatzsteuer auf
unentgeltliche Wertabgaben

1775 O0 Umsatzsteuer 167o
1776 OO Umsatzsteuer 197"

Waren, Rohstoffe und Hilfs-
stoffe einschließlich
Nebenkosten

1600 00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.

Übertrag

EUR

10,80
10,80-
0,00

805,00
7.170,00

112,O7
19.546.22

17,93
3.713.78

1.874,32-
0,01-

5.263,10
81 .600,1 8

1.097,39
48.487,26

328.591,28
308.225,60

17.568,00
50.520,00

820.424,48
0,00

22.000,00
17.250,00
10.886,47

0,00
4.000,00

323.121,94
15.186,28
8.550,00

55.900,00
40.766,61
34.055,00

0.00

27.633,29

2.1 91 .61 9,26

1.403,81
0,84

8.210,34
51.794,75

0,00
0,00

404.847,12
317.723,40

0,00
50.208,75

836.065,62
12.500,00
20.000,00
17.000,00
10.000,00
7.300,00
4.000,00

280.250,45
55.629,93-
10.000,00

0,00
176.233,65
30.000,00

876.99
2.182.785,79

3.731,71

2.539,31
1.126.30
3.665,61

1.136,07 463,65

2.224.120,33 2.219.957,15



Blatt 7

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Konto Bezeichnung

Übertrag

3109 00
3109 01

31 09 02
3109 03
3109 05
3109 06
31 09 07
3109 08

1544 00
1741 00
1742 00
1 750 00
4111 00
4120 00
4152 00
4152 01
4155 00
4170 00
4190 00
4198 00

41 30 00
4138 00
4't65 00

4822 00

4830 00
4832 00

4855 00
4860 00

2.152,33-
0,00

141,70-
141,08-

1 .1 90,00
1.441.297,55-

815,84-
364,00-

1 .1 96,1 9
221,O1-

0,00
8.35-

EUR

96.717,10-
4.6't3,90-
2.935,83-

44.011,40-
0,00

1.305,00-
8.735,00-
7.910.31-

304.642,56-
9.456,32-
7.040.76-

6.383,40-
546.26-

15.383,78-
296.00-

Geschäftsjahr
EUR

2.224.'t20,33

166.228,54-

1.442.755,67-

321.139,64-

Vorjahr
EUR

2.219.957,15

91.893,30-
5.594,55-

80,00-
14.869,63-

338,00-
125,00-

6.1 12,51-
7.083.10-

126.096,09-

0,00
14.193,80-

28,13
0,00

166,00
1 .354.581 ,81-

305,06-
0,00
0,00

221,32-
374,00-

7.48-
1.369.489,34-

289.188,34-
9.192,27-
4.706.76-

303.087,37-

Bezogene Fremdleistungen
Honorare
Reisekosten Externe
Supervisionen
Fremdleistungen
Aufwandsentschädigungen
Ehrenamtspauschale
Ubungsleiterpauschale
Ausgaben Entwicklungsfond

Löhne und Gehälter
Forderung gegenüber Bundesagentur
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen
Verbindlichkeiten VWL
Einnahmen Lohnfortzahlung/MuSchuGeld
Gehälter
Präsente,Sachzuwendung,Dienstl. an AN
Bewirtungskosten AN (Klausuren, ...)
Zuschüsse Agenturen für Arbeit
Vermögenswirksame Leistungen
Aushilfslöhne
Pauschale Steuer für Arbeitnehmer

Soziale Abgaben
Sozialversicherungsbeiträge
Beiträge zur Berufsgenossenschaft
Aufwendungen Pensionskasse/DV

AfA auf immaterielle
Wirtschaftsgüter
Abschreibung immaterielle VermG

AfA auf bewegliche
Wirtschaftsgüter
Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungen auf Kfz

AfA für geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG)
Sofortabschreibung GWG
Abschreibungen auf aktivierte GWG

4.881,00- 5.585,85-

6.929,66-

6.013,91-
0.00

6.013,91-

15.679,78-

34.542,12-
297.OO-

34.839,12-

Übertrag 266.506,04 374.845,47



KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2021 bis 31J22021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
lntegration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

EUR

59.423,71-
1.205.00-

5.423,15-
12.632,48-

181.13-

3.183,24-
120,00-
797,68-

1 .632.10-

520,00-
3.902.79-

4.686,76-
294,38-

1.465.28-

10.249,60-
4.141,10-

Geschäftsjahr
EUR

266.506,04

60.628,71-

r 8.236,76-

7.383,42-

5.733,O2-

15.251,O4-

4.422,79-

6.446,42-

Blatt 8

Vorjahr
EUR

374.845,47

54.798,71-
947.19-

55.745,90-

4.059,74-
11.945,02-

221.57-
16.226,33-

9.O22,19-

3.'160,84-
170,00-
'135,46-

1.121.51-
4.587,81-

13.197,60-

420,OO-
2.856.99-
3.276,99-

2.186,50-
0,00

1 .373.1 0-
3.559,60-

8.150,85-
4.295,10-

Konto Bezeichnung

Übertrag

421 0 00
4210 01

4240 00
4250 00
4280 00

481 0 00

4360 00
4380 00
4390 00
4391 00

4570 00

451 0 00
4520 00

4530 00
4531 00
4540 00

4600 00
4600 01

Miete/Pacht für Geschäfts-
räume und betrieblich
genutzte Grundstücke
Miete und Nebenkosten
Raummiete Veranstaltungen

Sonstige Ausgaben für
betrieblich genutzte
Grundstücke (ohne Schuld-
zinsen und AfA)
Gas, Strom, Wasser
Reinigung
Sonstige Raumkosten

Miete/Leasing für bewegliche
Wirtschaftsgüter
Leihgebühr/Geräte

Beiträge, Gebühren,
Abgaben und Versicherungen
Versicherungen
Mitgliedsbeiträge
Gebühren, GEZ
Beiträge Künstlersozialkasse KSK

Fahrzeugleasing
KFZ Leasing

Kraftfahrzeugsteuern, Ver-
sicherungen und Maut
Kfz-Steuern
Kfz-Versicherungen

Sonstige tatsächliche
Fahrtkosten ohne AfA
und Zinsen
KFZ Diesel/Benzin
Kfz Strom Elektrofahrzeug
Kfz- Reparatu ren/U nterhaltungskosten

Ausgaben für Werbung
Offentl ickeitsarbeiVD ruckkosten
W erbung/Stellenanzeigen

12.445,95-
256.783,10Ubertrag 14.390,70- 148.403,88



KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.O1.2OZ1bis 31.12.2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

EUR

14.390,70-

9.735,91-
1.626,78-

0,00
182.17-

977,O5-
418.73-

3.858,37-
2.555.09-

5.358,30-
6.055,29-

634,32-
3.614.99-

9.005,82-
1.974.81-

Geschäftsjahr
EUR

148.403,88

25.935,56-

1.395,78-

6.413,46-

20.149,62-

2.632,90-

14.115,O2-

4.881,71-

Blatt 9

Vorjahr
EUR

256.783,10
12.445,95-

16.321,44-
2.O40,99-

22,79-
278.06-

31.109,23-

616,42-
264.18-
880,60-

9.667,19-
2.771.63-

12.438,82-

18.033,27-

3.430,98-

8.909,01-

2.486,09-

4.113,47-
7.323,01-
2.220,57-
5.431.29-

19.088,34-

Konto Bezeichnung

übertrag

Ausgaben für Werbung
4601 00 Offentlichkeitsarbeit/Layoutkosten
4640 00 Repräsentationskosten
4640 01 Repräsentationskosten Vorstand
4653 01 Präsente Externe

Ausgaben für Bewirtung
4650 00 Bewirtungskosten externe
4654 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten

Reisekosten Arbeitnehmer
4660 00 Reisekosten Arbeitnehmer
4666 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand

Ausgaben für
Telekommunikation

4920 00 Telefon

Ausgaben für Fortbildung
4945 00 Fortbildungskosten, Seminare

Erhaltungsaufwendungen
4805 00 Reparatur und Wartungskosten

Laufende EDV-Kosten
4806 00 EDV-Betriebskosten

Ausgaben für Arbeitsmittel
4910 00 Porto
4930 00 Bürobedarf
4930 01 pädagogisches Arbeitsmaterial
4940 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)

Ausgaben für Rechts- und
Steuerberatung, Buchf ührung

4955 00 Lohnabrechnung/Buchführung
4957 00 Abschluss- und Prüfungskosten

Restbuchwert der ausge-
schiedenen Anlagegüter

2310 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV

Übertrag

15.662,90-

10.980,63-

8.195,44-
1.796.48-
9.991,92-

11,00- 0,00

46.225,30 162.860,79



KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.O1.2021 bis 31.12.2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Blatt 10

Vorjahr
EUR

162.860,79

EUR

0,00
1.477,OO-
1.965,22-

363,39-
12.681 ,08-

635.21-

Geschäftsjahr
EUR

46.225,30

17.121,90-

0,00

Konto Bezeichnung

Übertrag

2309 00
4900 00
4964 00
4970 00
4980 01

4985 00

1 790 00

Weitere sonstige
betriebliche Ausgaben
Sonstige Aufwendungen unregelmäBig
Sonstige Geschäftskosten
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen
Nebenkosten des Geldverkehrs
Veranstaltungen
Werkzeuge und Kleingeräte

Übrige Schuldzinsen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An das Finanzamt gezahlte
und ggf. verrechnete
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer Vorjahr

BETRIEBLICHER GEWINN
BETRIEBLICHER GEWINN

STEU ERLICHE GEWINNERMITTLUNG

Steuerliche Zurechnungen

Nicht abzugsfähige Be-
triebsausgaben für Be-
wirtung nach S 4 Abs. 5
S. 1 Nr.2 ESIG

60,40-
2.555,88-

0,00
195,90-

11.155,66-
32.55-

14.000,39-

13,48-2100 00

4654 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten

STEUERLICHER GEWINN
STEUERLICHER GEWINN

3.665,61- 0,00

25.437,79 148.846,92

418,73 264,18

25.856,52 149.111,10



Blatt 11

KONTENNACHWEIS zur Gewinnermittlung Einnahmen-Überschussrechner vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Regionale Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Waren (Müritz)

Sonstige Konten

Konto Bezeichnung

27 00 EDv-Software, entgeltl. erworben
39 00 Anzahlungen immaterielle VermG

320 00 Pkw
400 00 Vereinsausstattung
480 00 Geringwertige Anlagegüter 150-800€ netto
502 00 Anteile an verbundenen UN, KapG (AV)

1000 00 Kasse Waren
1020 00 Kasse RZ Westmecklenburg
1030 00 Kasse RZ Vorpommern-Greifswald
1050 00 Kasse Klappe auf!
1200 00 Deutsche Kreditbank
1360 00 Geldtransit
1410 00 Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent
1520 00 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG
1590 00 Durchlaufkonto
1600 00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
1741 O0 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
1742 0O Verbindlichkeiten Sozialversicherungen
1750 00 Verbindlichkeiten VWL
1790 00 Umsatzsteuer Vorjahr
9000 00 Saldenvorträge
9009 00 Saldenvorträge Kreditoren

EUR

2.200,oo
2.348,00

25.591,00
1 1.216,00

1,00
12.500,00

48,65
5,62

107,90
299,57

329.513,49
0,00

10,80
812,10-

9,65-
508,54-

0,00
1.231,87

141,08-
3.665,61-

355.007,67-
508.54

Geschäftsjahr
EUR

25.437,79

Vorjahr
EUR

7.081,00
0,00
1,00

't4.369,00

297,O0
12.500,00

819,52
87,28

398,81
225,32

333.272,80
10.637,94-

10,80
591,71

30,00-
44,89-

14.'t93,80-
1.260,00

141,08-
0,00

197.064,50-
44.89

148.846.92



SHBB BBG
Unternehmensverbund

des Landwirtschaftlichen

Buchführungwerbandes

Al lgemei ne Auft ragsbedingu ngen der sH BB-steuerberatungs-
gesellschaft mbH, Betriebs- und Beratungsgesellschaft SHBB mbH,
Buchführungs- und Beratungsgesellschaft mbH Bremen, des
Landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes (im Folgenden
Auftragnehmer genannt)

I 1 Geltungsbereich
Die folgenden Auftragsbedingungen gelten fijr den Vertrag zwischen dem
Auftragnehmer und dem Auftraggeber- im fulgenden 

"Mandant 
genannt,

soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetz-
lich zwingend vorgeschrieben isL

Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Auftrag-
nehmer und Mandanten herleiten, wenn dies ausdräcklich vereinbart lst
oder sich aus zwingenden geseElichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten dies€ Auftcgsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

g 2 Umfäng und Ausfährung des Auftrages
1. Für den Umfang der \on dem Alftragnehmer zu eöringenden Leistun-
gen ist der erteilte Aufbag maßgebend. Dabei ist der Landwirtschaftliche
Buchführungwerband nur zur beschränkten Hilfeleistung in Steuersachen
befugt (54 Nr. 8 StBerG).

Sofem ausländisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der aus-
drücklichen schrifüichen Vereinbaruß9.

2. Der Aufoag wird nach den Grunds:itzen ordnungsgemäBer Berufsaus-
übung ausgefiihrt.
3. Der Auftr-agnehmer wird die vom Mandanten genannten Tatsachen, ins-
besondere Zahlenangaben als richtig zugrunde legen, Soweit er Unrichtjg-
keiten oder Widersprijche feststellt, ist er verpfllchtet, darauf hinzuweisen.
Im Übrigen besteht keine Pflicht des Auftragnehmers, ihm bei Gelegenheit
oder außerhalb der Berufsausübung bekannt gewordene Sachverhalte auf
ihre steuerliche Relevanz htn zu überprüfen.

DerAuftragnehmer ist nichtverpflichtet, den Mandanten auf Anderungen
der Rechtslage oder sich daraus ergebender Folgerungen hinzuweisen.
wenn die berufliche Außerung abschließend erfolgt oder der Auftrag be-
endet lst.
4. Dle Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit
der übergebenen Unterlagen und Belege, insbesondere der Buchführung
und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist.
5. Eine Offenlegung nach 5325 HGB im elektronischen Bundesanzeiger
obliegt ausschlie8lich dem Mandanten, sofern nicht eine gesonderte Be-
auftragung in Textform erfolgt ist
6. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Ausführung des Aufhages Mit-
arbeiter, fachkundige Dritte sowie datenveraöeitende Unternehmen
heranzuziehen.

Aus diesem Grund hat der Mandant dem Auftragnehmer schriftliche
Einwilligungserklärungen gemäß g 7 DSGVO, I 5f BDSG- soweit erforder-
lich - zur verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat diese mitwirkenden Dritten zur Verschwiegen-
heit entsprechend des 54 dleser AGB zu verpflichten.
7. DerAuftragnehmer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.
8. Der Mandant erteilt dem Aufoagnehmer alle zur Ausführung des Auf-
trages erforderlichen Vollmachten für die Vertretung vor Behörden und
Dritten. Der Mandant wird für die Einlegung anderer Rechtsbehelfe als
Elnsprfjche und seine weitere Vertretung vor Behörden und Gerichten dem
Aufträgnehmer einen gesonderten Auftrag und eine gesonderte schrift-
liche Vollmacht erteilen. Insbesondere der Auftrag zur Klageerhebung
ist nur wirkam, wenn eine schriftliche prozessvollmacht beigefügt wird.

lst wegen der Abwesenheit des Mandanten eine Abstimmung mit die-
sem über die Einlequng \on Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht
möglich, ist der Auftragnehmer im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen
berechtigt.

Stand: Januar 2019

9. Soweit der Auftragnehmer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrages schriftlich darzuslellen hat, ist allein diese schriftliche Darstel-
lung maBgebend, Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich.
Sofem nichtanders \rereinbaö Snd mündliche Erklärungen und Auskünfte
nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich b6üiugt werden. Erktärungen
und Auskünfte des Arfoagnehmers außerhalb des erteilten Auftrages sind
stets unverbindlich.

5 3 Pflichten des Mandanten
1. Der Mandant ist zur Mitwirkung verpRichtet, soweit es zur ordnungs-
mäBigen und zeitgerechten Erledigung des tuftrages erforderlich isl lns-
besondere hat er dem Auftragnehmer unaufgefodert alle für die Ausfüh-
rung des Auftrages notwendigen Unterlagen und Informationen vollständig,
geordnet und so rechtzeiüg zu libergeben, dass dem Auftragnehmer eine
angemessene Bearbeitungszeit zurVerfügun9 steht. B€i Zusämmenverdn-
lagung sind die Einwilligungserklärungen beider Eheleute nach 5 7 DScVq
551 BDSG voaulegen.

Entsprechendes gllt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Um-
stinde, die für die Ausführung von Eedeutung sein können, Mandanten,
die juristische Personen, Personengesellschaften, Erben- oder sonstige Ge-

meinschaften sind. sollen eine für die Ausführung des Auftrages zustäMige
natilrllche Person benennen, Der Mandant hat alle - auch In allgemeiner
Form - schriftlichen, mündlichen und eleKronisch übermittelten Mittei-
lungen des Auftragnehmefs zur Kenntnis zu nehmen und in Zweifelsfällen
Rückprache zu halten.

2. Stellt der Mandant die ftir die Arbeiten des Auftcgnehmers erforder-
lichen Unterlagen nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder nicht geordnet zur
Verfügung, ist der Auftrdgnehmer berechtigt, für die deshalb erforderlichen

Mehrarbeiten einen Zuschlag zu erheben oderdie Mehnrbeiten gesondert
abzurechnen,

3. Unterlässt der Mandant eine ihm nach Zffer 1 oder eine andere ihm

obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der von dem
Auftragnehmer angebotenen Lelstung in Verzug, ist der Auftragnehmer
berechtigq eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass

er die Fortsetrung des Verkages nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolg-
losem Ablauf der Frist darfderAuftngnehmer den Vertrag fristlos kündigen.

Der Auftragnehmer hat in den vorstehenden Fällen Anspruch auf Ersatz der
ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Mandanten

entstandenen Mehraufrrendungen sowie desverursachten Schadens. Dies

gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht
keinen Gebrauch macht.

4. Der Mandant wird alles unterlassen, was auf die Unabhängigkeit
des Auftragnehmers oder seiner Efüllungsgehilfen Einfluss nehmen
könnte.
5. Der Mandant wird Arbeitsergebnlsse des Auftragnehmers nur mit dessen

schriftlicher Einwilligung Dritten zugänglich machen, soweit sich diese
Einwilligung nicht bereits aus dem Auftragsinhalt ergibL Er wird auch die
Urhebenechte des Auftragnehmers beachten.
6. Verw€ndet der Mandant Hard- und Software des Auftragnehmers, hat
der Mandant den diesbezüglichen Anweisungen des Auftragnehmers im

Hinblick auf die Bedienung, Nutrung und Eeachtung von Rechten Dritter
uneingeschränkt Folge zu leisten. Nach Vertragsbeendigung ist die übeF
gebene Hard- und Software herauszugeben. Die Herausgabe erfolgt am

Sitr des Auftragnehmers. Sicherungskopien \6n Programmen und Daten

sind endg[iltig zu löschen. Zur Vermeidung schwerwiegender Nachteile ist

der Mandant berechtigb die Hard- und Software nach Vertragsbeendigung
weiter zu nutzen, wenn der NuEungszeitraum unter Vereinbarung einer
angemessenen vergütung festgelegt wird,
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7. Nach Eeendlgung des Steuerberatungsvertrags hat der Mandant die

Unterlagen be|m Auftragnehmer abzuholen.

S 4 Verschwiegenheltspfllcht
l. Der Auftragnehmer lst nach MaSgabe der Gesetze verpflichtet, über alle

Tatsachen, die im zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages zur

Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren.

2. Diese Versch',yiegenheitspflicht besteht im glelchen Umfang auch nach

Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Dies gilt im gleichen Umfang

für die Mltarbeiter des Auftragnehmers.

3. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die offenlegung zur

Wahrung berechtigter Interessen des Auftragnehmers und/oder seiner
Mitarbeiter erforderlich ist. Die Verschwiegenheitspflicht entfällt, sofern

der Mandant den Auftragnehmer schriftlich davon entbindet.
4, Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind auch insoweit von der

Verschwbgenheitspllicht entbunden, als der Auftragoehmer nach den Ver-

sicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Informati-
on, Überlassung von Unterlagen und Mltwirkung bei der Bearbeitung eines

Versicherungsfalles verpflichtet ist.
Darüber hinaus besteht keine Verschwlegenheitspflidlt, soweit dies zur

Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Auftragnehmers

erforderlich ist und die insoweit tätlgen Personen ihrerseits über ihre Ver-

schwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Mandant erklärt sich damit
einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom

Auftragnehmer geführte - Handakte genommen vvird,

5. Gesetrliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach 5 102 AO,

5 53 StPO sowie 5 383 ZPO bleiben unberührt.
6. Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige Schriftstü-
cke iiber die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des
Mandanten aushändigen.

7. Der Aufoagnehmer hat bei der Versendung von Schrlftstücken jeder Art
auf Papier oder in elektronischer furm die Pflicht zur Verschwiegenheit zu

beachten, Aufseiten des Mandanten sorgt dieser für die Verschwiegenheit

beim Empfang der Schriftstücke in jeder Art, insbesondere im Fax- oder
E-Mall-Verkehr.

8. Zum Schut2 der überlassenen Dokumente und Dateien sind die entspre-
chenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten
besondere, über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen
werden müssen, ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die
Beachtung zusätrlicher sicherheitsrelevanter MaBnahmen zu treffen. Der
E-Mail-Verkehr findet verschlüsselt statt, es sei denn, mit dem Mandanten
ist schriftlich etwas anderes vereinbart.
9. Der Auftragnehmer ist grundsätzlidt nicht berechtigt, gegenüber dem
Mandanten bestehende Honorarforderungen an Dritte abzutreten,

5 S Mängelbeseitigung
t. Der Mandant hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel, Handelt
es sich um einen Dienstvertrao im Sinne der 59611,675 BGB, kann der
Mandant das Recht auf Nachbesserung ablehnen, wenn der Vertrag be-
reib beendet war und der Mangel erst im Nachhinein festgestellt wurde.
Während der Laufzeit des Vertrages ist dem Auftragnehmer Gelegenheit
zur Nachbesserung zu geben, Die Mängelbeseitlgung kann nur binnen einer
angemessenen Frist verlangt werden, Sofern der Mangel dadurch verursacht
wurde, dass dem Auftragnehmer Unterlagen oder Angaben nicht, nicht
rechtreitig, nlcht vollständig oder nicht geordnet zur VerFügung gestellt
wurden, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Kosten zur Beseitigung
der Mängel in angemessenem Umhng in Rechnung zu stellen, sofern ihn
hinsichuich der Mängel nicht selbst ein Verschulden trifft.

Der Anspruch auf Beseitiguog etwatger Mängel tst unverzü9lich schrift-
lich geltend zu machen. Er verjährt nach den gesetrlichen Bestimmungen.

2. Eeseitigt der Auftragnehmer die geltend gemachten Mängel nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er dle Mängelbeseitigung ab,
kann der Mandant auf Kosten des Auftragn€hmers dle Mängel durch einen
anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner wahl Herabset-
zurE der Vergütung oder Rückgangigmachung des Vertjages verlangen.
3. Offenbare Unrichtigtctten (2. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom
Auftragnehmer jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden, Sonstige
Mängel darfder Aufüagnehmer Dritten gegenüber mtt Einwilligung des Man-
danten berichtigen, Dle Einwilllgung lst nicht erforderlich, wenn berechtigte
Interessen des Auftragnehmers den Interessen des Mandanten vorgehen.

4. Bis zur Beseitigung der vom Mandanten rechtzeitig geltend gemachten

Mängel ist der Mandant zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils

der Vergütung berechtigt.

5 6 Vergütung
1. Die Leistungen des Auftragnehrners slnd nach der VergUtungsverordnung

für Steueöerater, Steuef bevollmächtigte und Steueöerah,ngsgesellschaf-
ten (SIBW) in der Jewells gr.lltigen Fassung bz$r. nach der Honorarver-
einbarung zu vergüten.
2. Für Tätigkeiten, die nicht in der SIBW geregelt sind, bemisst sich die
Vergütung nach der Honorarvereinbarung, anderenfalls nach der üblichen

Vergütung (5612 Abs. 2 BGB, S632 8cB). Der Mandant wird darauf hinge-

wiesen, dass eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in

Textform vereinbart werden kann (5 4 Abs.4 StBW).
3. Sofern nicht auf der Rechnung ein Zahlungszeitpunkt angegeben ist,

sird alle Zahlungen ab Zugang der Rechnung ftlllig und ohne Skontoabzüge
o. A. auf das in der Rechnung angegebene Konto 9ebühren- und portofrei
zu zahlen.

Der Mandant, der nicht verbraucher ist, kommt mit der Zahlung auto-
matisch in Verzug, ohne dass es einer Mahnung durch den Auftragnehmer
oder sonstiger weiterer Vorau$etzungen bedarf, wenn er nicht zu dem in
der Rechnung angegebenen Zeitpunkt zahlt oder, falls eine solche Angabe
nicht erfolgt ist, nicht innerhalb von 15 Tagen ab Zugang der Rechnung
zahlt. Für Verbraucher gilt I 286 Abs. 3 8GB.

4, Der Auftragnehmer ist berechtigt, im Falle eines Zahlungsverzuges des
Mandanten, die entstandenen Kosten sowle die gesetzlichen Ven ugglnsen
in Rechnung zu stellen. Die Cfltendmachung eines welteren Schadenersat-
zes bleibt vorbehalten, Bleibt der Mandant mit der Zahlung eines vollen oder
teilweisen Rechnungsbetrages länger als zwei Monate in Verzug, kann der
Auftragnehmer - ohne Verlust seiner vertraglichen Rechte - seine Arbeiten
für den Mandanten bis zum Eingang des Elllgen Rechnungsbekages ruhen
lassen. Dies gilt auch dann, wenn die Verpflichtung zur Ausführung auf
einem neuen Auftrag beruht.

5. Ist der Mandant kein Verbraucher, ist eine Aufrechnung gegen einen
Vergütungsanspruch des Auftragnehmers nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

5 7 Vor3chuss und Paüschalv€rgütung
1. Der Auftragnehmer kann von seinem Mandanten für die entstandenen
und die voraussichdich entstehenden Gebühren und Auslagen einen an-
gemessenen Vorschuss fordern.
2. Ist eine Pauschalvergütung vereinbart worden, ist diese in vierteljähr-
lichen Raten zur Mitte des Quartals (Quartal des Wirtschaftsjahres) ftiilig.
3. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt,
kann der Auftragnehmer seine weitere TäUgkelt für den Mandanten einstel-
len, bis der Vorschuss eingeht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine
Absicht, die Arbeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekannt zu
geben und den Mandanten übe. die Nachteile aus einer Einstellung der
Tätigkeit zu Informieren.

Über die Einstellung der TUitigkeit selbst ist der Mandant gesondert zu
informieren.

4, Enhichtet der Mandant die in Ziffer 1 und 2 festgesetzten Raten nicht, ist
der Auftragnehmer berechtigt. ab den im Voraus bestimmten Zahlungster-
minen einen Verzugsschaden zu berechnen. E6 Ziftet 4 gilt entsprechend.

S 6 Haftung
1. Der Auftragnehmer haftet für sein elgenes Verschulden und für das
Verschulden selner Erfüllungsgehilfen, es sei denn, dass im Einzelfall die
Haftung durch besondere Vereinbarung ausgeschlossen oder begrenzt
wurde. Bei fahrlässig verursachten Schäden haftet der Auftragnehmer nur
bis zu einem Betrag von 1 Million Euro.
2. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber anderen personen als dem
Mandanten, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder vorver-
tragliche Beziehungen auch zwischen dem Auftragnehmer und diesen per-
sonen begründet worden sind. Der Mandant wird diese personen aufdiese
Haftungsbegremung hinweisen. Der Mandant lst dämit einverstanden, dass
der Auftragnehmer daneben selbst mit diesen personen, insbesondere mit
den Kreditinsütuten, die vorgenannte Haftungsbegrenzung vereinbaren darf.
3. Drltten gegenüber haftet derAuftragnehmer nur nach den vorstehenden
Absähen, soweit diese in den Schutzbereich des Vertrages einbezogen sind,
Dies ist nicht der Fall, wenn die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers
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(sämUiche Außerungen, Berichte, Gutachten usw.), die im Zusammenhang

mit diesem vertrag stehen, ohne die schriftliche Zustimmung des Auf-

tragnehmers weitergegeben werden (vgl, !3 Zffers), es sei denn, dass

sich die Einwilligung des Aufbagnehmers zur weitergabe bereits aus dem

Auftrag ergibt.
4. Soweit ein SchadenersaEanspruch des Mandanten kraft Gesetzes nicht

einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er in 3 Jahren nach

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant

von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des

Schuldners Kenng|is erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen

müssen hätte, Unabhängig von der Kenntnis oder grob fahrlässigen Un-

kenntnis des Mandanten verjähren die Anspruche in 10 Jahren nach der

Entstehung des Anspruches.

5. Eine Haftung desAufttagnehmers wegen verletzung oder Nichtbeachtung

ausländischen Rechts ist ausgeschlossen, es sei denn dass ausdrücklich ein

Ajftrag übernommen worden ist, dessen Erledigung die Anu,endung aus-

ländischen Rechts erfordert und die Haftung des AuftGgnehmers schriftlich

auch auf Schäden wegen Verletrung oder Nichtbeachtung ausländischen

Rechts ausgedehnt worden ist.

6. Die vorstehenden Haftungsbesdtränkungen gelten nicht für Schäden aus

der Verletzung des Lebent des Kjrpe6 und der Gesundheit.

g 9 Vertragsdauer und Kündigung
1. Dieser Vertrag beginnt an dem im Steuerbectungsvertrag festgesetzten

Zeitpunkt und gilt filr 12 Monate, es sei denn, dass die Vertragspartner eine

kürzere Frist lorsehen. Er verlängert sich jeweils um 12 Monate' wenn

er nicht vorher gekündigt wird. Dle beiderseitige Kilndigungsfrist beträgt

3 Monate zum festgesetzten Ablauf des Steuerberatungsvertrages.

2. DerVerträg endet durch Erfüllung desAuftrdget Ablauf der vereinbarten

Laurzeit oder Kündigung' Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch

den Eintritt der Geschäftsunfrihigkeit des Mandanten oder im Falle einer

Gesellschaft durch Auflösung. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

Das Kündigungsrecht nach !627 BGB bleibt unberührt.

3, lm Fall der Kündigung des vertrages durch den Auftragnehmer hat die'

ser zur Vermeidunq wn Rechtsverlusten des Mandanten noch diejenigen

Rechtshandlungen vonunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub

dulden (2. B. Fristverlängerungen). Inso^reit wirkt die Haftung des Auftrag-

nehmers über das beendete Mandäts,/erhälÜlis hinaus'

S 10 Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages

l. Endet der vertrag vor seiner vollständigen Ausführung' erhält der Auf-

tragnehmer einen dem Umfang seiner bis zur Beendigung des Auftrages

geleisteten Tiitigkeit entsprechenden Anteil der Vergütung.

2. Wird der Auftrag aus Gründen, die der Mandant zu vertreten haL voneitig

beendet, hat der AJftragnehmer Anspruch auf mindestens 50 v. H. der ihm

für die AuSührung des gesamten Auftrages zustehenden vergütung. Sofern

der Mandant nachweist, dass ein Schöden überhaupt nicht entstanden ist

oder wesentlich niedriger ist, beschränkt sich der Anspruch des Auftrag-

nehmers auf den nachgewiesenen Schaden.

3. Weitergehende Ansprüche des Aufkaqnehmers aufSchadenersatz (z' B'

wegen Vezugs oder unterlassener Mitwirkung des Mandanten) bleiben

unberührt.

5 11 zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen

Der Auftragnehmer kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Hand-

akte seinerTätrgkeit fijr den Mandanten so lange verweigern, bis der Auf'

tragnehmer wegen seiner berechneten Vergütungsforderungen befriedigt

ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen des

Einzelfalls - z. B. wegen \€rhältnismä8iger Geringftjgigkeit des rÜckstän-

digen Betrages - gegen die GrundsäEe von Treu und Glauben verstoßen

würde. Der Mandant ist berechtlgt, einen angemessenen Teil derVergütung

zurückzubehalten, bis berechtigterweise geltend gemachte Mängel durch

den Auftragnehmer beseitigt wurden.

g 12 Aufbewahrung der Handakten und Unterlagen
1. Der Auftragnehmer hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung alles

herauszugeben, was er zur Ausführung des Auftrages erhält oder erhaF

ten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt. Der Mandant

hat die Unterlagen bei dem Auftragnehmer abzuholen' Außerdem ist der

Auftragnehmer verpflichtet, dem Mandanten ggfs. erhaltene Nachrichten

und Informationen zu geben, auf Verlangen Über den Stand elner Ange-

legenheit, die aus dem Vertragwerhältnis resultiert, Auskunft zu erteilen

und Rechenschaft abzulegen.

2. Der Arftragnehmer hat die Handakten für die Dauer von 10 Jahren nach

Beendigung des Auftrages aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt

vor Beendigung dleses Zeitraumes, wenn der Mandant auf schriftliche

Aufforderung des Auftragnehmers die Handakte nicht innerhalb von 6 Mo-

naten abholt.

3. Auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Eeendigung des Auf-

trages, hat der Auftragnehmer dem Mandanten die Handakten innerhalb

einer aflgemessenen Frist herauszugeben. Der Auflragnehmer kann von

den Unterlagen, die er an den Mandanten zurückgibt, Abschriften oder

Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. Das zurückbehaltungsrecht

nach g 11 bleibt hiervon unberührt.

4. Zu den Handakten im Slnne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke'

die der Aufträgnehmer aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem

Mandant oder für ihn erhalten hat' Dieses gilt jedoch nicht für den Erief-

wechsel zwischen Auftragnehmer und Mandanten und für Schriftstücke,

die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat sowie die flir die

zu inbernen zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

5 13 Schlussbestimnungen
1, Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden

Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Für den Auftragnehmer besteht keine

Verpflichtung und Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungwer-

fahren im Sinne des !2 VerbraucherstreitbeilegungsgeseE'

2. Falls Eestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam

sind oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen

dadurctt nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn dieser Vertrag eine Rege-

lungslÜcke enthält. Die unwi*same Regelung oder die LÜcke ist durch eine

angemessene Regelung zu ecetzen, die dem am nächsten kommt, was die

Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck des Vertmges gewollt haben

oder gewollt hätten, wenn sie diesen PunK bedacht hätten'

3. Anderungen und Ergänzungen dles€svertrages bedürfen zu lhrer Rechts-

wirksamkeit der Schriftform' Mündliche Nebenabreden sind unwirksam'

Soweit im gnzelfall hienrcn abgewichen werden soll, bedarf es einer schrift'

lichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist'

Hinweis zu SEPA

Der Versand der Pte-Notification in Form einer Rechnung erfolgt mindestens

7 Tage vor der Abbuchung der vereinbarten SEPA-Lastschrift'

Zur besseren Lesbarkeit wird auf dieser Seite die männliche furm der

Ansprache verwendet. Oamit werden alle Geschlechter gleichzeitig an-

gesprochen. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und

beinhaltet keine wertung.


